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Unsere Tipps  
für einen reibungs- 
 losen Umzug

Willkommen bei der BVK



Willkommen bei der BVK 

Themen rund um den Mietvertrag

Das Wohl unserer Mieterinnen und Mie-
ter und die Werterhaltung der Liegen-
schaften sind uns zentrale Anliegen. Die 
Hauswartungen leisten tagtäglich einen 
wichtigen Beitrag dafür, dass Sie sich in 
Ihren vier Wänden wohlfühlen und die 
Attraktivität der Liegenschaft auch lang-
fristig erhalten bleibt. 

BVK zählt zu den grössten Pensionskas-
sen der Schweiz. Wir vermieten rund 
5 000 Wohnungen, 8 500 Parkplätze und 
333 000 Quadratmeter Büro- und Ge-
werbeflächen. Bei uns finden Sie fami-
lienfreundliche Wohnungen im Grünen, 
Stadtwohnungen, charmante Altbauten 
in trendigen Quartieren oder auch gut 
erschlossene Geschäftslokalitäten.  

Übergabeprotokoll

Wir übergeben lhnen die neue Wohnung 
in gebrauchsfähigem und sauberem Zu-
stand, der in einem Übergabeprotokoll 
dokumentiert wird. Sollten Sie nachträg-
lich Mängel feststellen, lassen Sie es uns 
bitte innerhalb von 14 Tagen schriftlich 
wissen. Wir werden uns für eine schnelle 
Behebung einsetzen.

Namensschild

Sämtliche Namensschilder, zum Beispiel 
für Briefkasten, Türglocke oder Liftbe-
schriftung werden im Sinne eines einheit-
lichen Erscheinungsbildes vom Vermieter 
angebracht. Die entstehenden Kosten 
gehen zu Lasten des Mieters. Sollte der 
Wohnungswechsel kurzfristig erfolgen 
und eine provisorische Beschriftung not-
wendig sein, bitten wir Sie, darauf zu 
achten, dass sich das Provisoriumprob-
lemlos wieder entfernen lässt.

Hausordnung 

«Leben und leben lassen» lautet unsere 
Devise. Dennoch hat die Erfahrung ge-
zeigt, dass ein paar Grundregeln das Zu-
sammenleben erleichtern. Wir haben sie 
in unserer – im Mietvertrag integrierten 
– Hausordnung zusammengefasst. 

Ruhezeiten 

Wir bitten Sie, lärmende Haus- und Gar-
tenarbeiten von 20 Uhr bis 7 Uhr und zwi-
schen 12 Uhr und 13.30 Uhr (an Sonn- und 
Feiertagen ganztägig) zu unterlassen. 
Singen und Musizieren gilt als für Dritte 
unzumutbarer Lärm und sollte von 21 Uhr 
bis 8 Uhr und von 12 Uhr bis 13.30 Uhr 
vermieden werden. (Die örtlichen Ruhe-
zeiten sind in der Allgemeinen Polizei-
verordnung der Gemeinde geregelt.)

Abnutzung und Erneuerung

Sämtliche Einrichtungsgegenstände 
unterliegen der Abnutzung durch Ge-
brauch oder natürliche Alterung, was im 

Mietpreis berücksichtigt ist. Bei über-
mässiger Abnutzung hat der Vermieter 
jedoch ein Recht auf Entschädigung (bei 
Ihrem Auszug). Bevor Sie einen neuen 
Teppich auf den Parkettboden kleben 
oder die Türen neu streichen, setzen Sie 
sich mit uns in Verbindung. Nehmen Sie 
Veränderungen an der Wohnung nur mit 
schriftlicher Zustimmung vor. Beim Aus-
zug muss grundsätzlich der ursprüngli-
che Zustand der Wohnung wiederher-
gestellt werden.

Reparaturen

Grössere Reparaturen und Renovatio-
nen, wie zum Beispiel Ersatz der Küche 
oder der sanitären Einrichtungen, gehen 
zu Lasten des Vermieters. Kleinere Repa-
raturen hingegen, zum Beispiel eine de-
fekte Steckdose, ein tropfender Wasser-
hahn oder ein gerissener Rollladengurt, 
fallen in Ihre Verantwortung. Wenn Sie 
ohne unsere Einwilligung Mängel behe-
ben oder Reparaturen vornehmen las-
sen, sind Sie auch zur Kostenübernahme 
verpflichtet. Rufen Sie uns an oder sen-
den Sie uns Ihre Mängelrüge. Wir wer-
den lhnen so schnell als möglich helfen.

Schön, dass Sie sich für eine Wohnung der BVK entschieden haben.  
Wir begrüssen Sie ganz herzlich und hoffen, dass Sie sich in Ihrem  
neuen Zuhause wohlfühlen. Für Fragen rund um die gemieteten Räum-
lichkeiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Zum Weitersagen – auf  
unserer Webseite informieren  
tagesaktuell über freie  
Mietobjekte.  

 www.bvk.ch/immobilien
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Einbruch

Fassen Sie nichts an und benach-
richtigen Sie umgehend die Polizei.

 Telefon 117

Brandfall

Alarmieren Sie die Feuerwehr und 
Nachbarn, versuchen Sie bedroh-
ten Menschen zu helfen, schliessen 
Sie Fenster sowie Türen und versu-
chen Sie, den Brand zu bekämpfen.

 Telefon 118

Wasserrohrbruch

Schliessen Sie nach Möglichkeit 
den Hauptwasserhahn im Haus und 
kontaktieren Sie die Hauswartung. 
Können Sie niemanden erreichen, 
wenden Sie sich an die örtliche 
Wasserversorgung oder in letzter 
Instanz an die Feuerwehr.

Der Umwelt und Ihrem  
Portemonnaie zuliebe

Der sorgfältige Umgang mit den ver-
schiedenen Ressourcen ist uns ein 
wichtiges Anliegen. Daher haben wir 
für Sie ein paar Tipps zusammenge-
stellt, die Ihnen und uns helfen, den 
Energieverbrauch zu reduzieren.

Abfall

In Ihrem Kreisbüro oder auf der Ge-
meindeverwaltung erfahren Sie mehr 
über die Termine der einzelnen Sam-
melaktionen oder Sperrgutabfuhren 
sowie die verschiedenen Sammelplätze 
an Ihrem Wohnort. Öle, Farben, Che-
mikalien oder Batterien, aber auch Alt-
papier, Glas, Metall und Aluminium sind 
Sondermüll und sollen nicht über die 
normale Müllabfuhr entsorgt werden. 
Die Daten der regelmässigen Samm-

lung von Sonderabfällen sowie von 
Grüngut können dem lnfoblatt der je-
weiligen Wohngemeinde entnommen 
werden.

Luft

Richtig lüften ist ganz einfach und er-
höht den Wohnkomfort in Ihrem Zu-
hause. Die Frischluft sollte in den Räu-
men zirkulieren können, das wird mit
mehrmaligem Querlüften pro Tag opti-
mal erreicht. Wer auf das Lüften verzich-
tet, läuft Gefahr, dass in den Räumen 
eine zu hohe Luftfeuchtigkeit entsteht, 
die zu Feuchtigkeitsschäden an den 
Wänden und am Mobiliar führen und 
die Gesundheit beeinträchtigen kann. 
Auch von permanentem Lüften, zum 
Beispiel mit gekippten Fenstern, ist 

dringend abzuraten, da dadurch Feuch-
tigkeitsschäden entstehen können. Un-
schöne Nebenwirkung:Im Winter erhö-
hen sich die Heizkosten massiv und 
gleichzeitig steigt mit dem gekippten 
Fenster das Einbruchrisiko.

Wasser

30 Prozent der gesamten Energie eines 
Haushalts wird für die Warmwasserauf-
bereitung eingesetzt. Ein Vollbad ver-
braucht beispielsweise dreimal mehr
Wasser als eine ausgiebige Dusche. 
Das Abwaschen unter laufendem Was-
serhahn erhöht Ihren Wasserverbrauch 
um ein Vielfaches. Tropft ein Wasser-
hahn: Eine neue Dichtung ist wesentlich 
günstige als der unnötige Wasser- und 
Energieverbrauch.

Notfall! Was zu tun ist



Kontakt:

BVK 
Immobilienbewirtschaftung
Postfach
8090 Zürich
Tel. +41 58 470 47 00
vermietung@bvk.ch

 www.bvk.ch/immobilien

bvk.ch

Umzug: Nicht vergessen!

Einwohneramt
Wohnungsausweis oder Mietvertrag, 
Heimatschein (ev. Familienbüchlein), 
Zivilschutz- und Dienstbüchlein (sofern 
dienstpflichtig) sowie AHV-Versicher-
tennummer (13-stellig) mitnehmen.

Steueramt
Für Adressänderungen sind die jewei-
ligen Gemeindesteuerämter zuständig.

Gas und Strom
Abmeldung bei Gas- und Elektrizitäts-
werk.

Post
Nachsendeauftrag hinterlegen, allen-
falls Postfach kündigen. 

 Informationen unter www.post.ch

Telefon / Internet
Umzugsmeldung an die Telefongesell-
schaften respektive Internetprovider 
senden oder online auf der Internetseite 
des jeweiligen Anbieters erledigen.

Strassenverkehrsamt
Adressänderungen müssen innert 14 
Tagen erfolgen. Informationen  beim 
kantonalen Strassenverkehrsamt.

 Kanton Zürich: www.stva.zh.ch

Weitere Stellen
– Arbeitgeber
– Banken / Postfinance
– Kreditkarten
– Versicherungen / Krankenkasse
– Arzt / Zahnarzt
–  AHV-Ausgleichskasse  

(nur Selbstständigerwerbende  
und Rentenbeziehende)

–  Zeitungen und Zeitschriften 
(Abonnemente)

– Schulen, Vereine oder Kurse

Und noch ein Tipp 
Wenn Sie berufstätig sind, erhalten Sie 
von Ihrem Arbeitgeber in der Regel 
einen freien Tag für den Wohnungs-
wechsel.

Ein Umzug ist immer mit einer Vielzahl von Änderungen verbunden, die 
gerne vergessen gehen und dann unangenehme Konsequenzen haben. 
Schützen Sie sich davor, unsere Tipps helfen lhnen dabei.

Ihr Team von der
Immobilienbewirtschaftung




